
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Rentensprechtage im Landratsamt

aufgrund der aktuellen Situation finden die rentensprechtage im
Landratsamt erding der Deutschen rentenversicherung bis vorerst
31.03.2021 nicht statt.
Die Deutsche rentenversicherung ist nach wie vor über das kosten-
lose Service-telefon unter der nummer 0800/1000 480 15 erreich-
bar. Weiterhin finden Sie Online-Dienste sowie die möglichkeit der
Video-beratung auf der internetseite (www.deutsche-rentenversi-
cherung-bayernsued.de)
Das Landratsamt erding mit Frau heike Leugner, tel. 08122/58-1074
sowie die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg mit Frau rott, tel.
08762/7309-470 stehen ihnen bei der unterstützung von renten-
angelegenheiten wie gewohnt zur Seite. eine vorherige terminver-
einbarung ist notwendig!

Gemeinde Berglern
Feldgeschworene für die Mithilfe bei der Abmarkung von Grund-
stücken

nach den bestimmungen des abmarkungsgesetztes (abmg) sind in
einer gemeinde 4 bis 7 Feldgeschworene zu bestellen. Das amt
eines Feldgeschworenen ist ein kommunales ehrenamt. Das tätig-
werden eines Feldgeschworenen wird durch eine entsprechende

entschädigung vergütet. zu den aufgaben eines Feldgeschworenen
gehört insbesondere, bei der abmarkung von grundstücken mitzu-
wirken. Dies geschieht in zusammenarbeit mit den bediensteten
des amtes für Digitalisierung, breitband und Vermessung. im re-
gelfall setzt der Feldgeschworene die grenzzeichen und bestätigt
die richtige Lage im abmarkungsprotokoll. 
Darüber hinaus sollen die Feldgeschworenen auf die einhaltung der
grenzzeichen hinwirken und ihren zustand überwachen.
Das amt des Feldgeschworenen ist ein althergebrachtes ehrenamt,
das auf eine lange tradition zurückblicken kann. Der gemeinderat
bestellt die Feldgeschworenen durch Wahl. 
interessierte bürgerinnen und bürger melden sich bitte bei der ge-
meinde berglern, marktplatz 8 in 85456 Wartenberg. bewerbungs-
frist ist der 07.01.2021.
Für rückfragen steht ihnen herr Werner Christofori unter tel. 0 87
62/73 09-121 zur Verfügung.

Bürgermeister-Sprechstunde Berglern

Die Sprechstunde des ersten bürgermeisters findet im Januar nicht
am 4.1., sondern am Montag, 11.1.2021 von 18 - 19:30 uhr statt.

Schließung der Gemeindebücherei 

Die gemeindebücherei berglern ist aufgrund neuer Vorgaben bis
auf weiteres geschlossen.

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
Berglern
1. bgm. anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. bgm. Josef Straßer, tel. 08762/7309-170
Dienststd.: jed. 1. mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der mittagsbetreuung in der grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
Kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
Kindertagesstätte i „zwergerlhaus“ berglern   2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
Kinderhort berglern                       727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
Kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für Kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Familienstützpunkt              0151/23 69 64 76
Wartenberg

bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: bayernwerk        0941/28003366
berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising      NEU!       08762/7267776
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten: november bis Februar
mittwoch                                     15 bis 17 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 17 uhr
Samstag                                       10 bis 13 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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Gemeinde Langenpreising
Regionaler Ökostrom ab 01.01.2021
             
Das eVu Langenpreising bietet ab dem 01.01.2021 regionalen, zer-
tifizierten Ökostrom, der aus dem Laufwasserkraftwerk Pfrombach
bezogen wird, an. Die Verfügbarkeit ist begrenzt.
bei interesse melden Sie sich gerne bei uns unter telefon
08762/7309200 oder e-mail evu@langenpreising.de 
             
ihr eVu Langenpreising

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Sehr geehrte Damen und herren, am Dienstag, 08.12.2020, 

um 18:00 uhr findet im mehrzweckraum der gS Langenpreising,
Prisostr. 2, 85465 Langenpreising eine Sitzung des ausschusses für

Planen, bauen, umwelt, energie und Verkehr 
mit folgender tagesordnung statt.

1. bauanträge
2. nutzungsänderung, haus b einbau einer hackschnitzelheizung

mit bunker, nebengebäude e, Änderung zu gewerblichen Lager-
räumen und abteilen, St.-Stefansplatz 2

3. nutzungsänderung zweier räume im untergeschoss von Keller-
räumen zu Übernachtungsräumen, appolding 2

4. errichtung eines Wohnhausanbaus zur erweiterung der beiden
bestehenden Wohnungen, Prisostr. 23

5. bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

6. genehmigung der niederschrift über die öffentliche Sitzung vom
03.11.2020

7. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Josef Straßer, erster bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
am Dienstag, 08.12.2020, um 18:30 uhr findet in der Schulturn-
halle Langenpreising, zehentweg 2 a, 85465 Langenpreising eine

Sitzung des gemeinderates Langenpreising 
mit folgender tagesordnung statt.

1. Vorstellung Seniorengerechtes Wohnen; tzschoppe architekten
2. bebauungsplan Wambachstraße, grundsatzbeschluss ub̈er auf-

stellung
3. errichtung einer bushaltestelle in zustorf höhe talstraße
4. zuschuss Jugendförderung
5. Landesstraf- und Verordnungsrecht; abschluss einer zweckver-

einbarung zwischen der gemeinde Langenpreising und der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg zur unterbringung von
Obdachlosen im gebiet der drei mitgliedsgemeinden

6. antrag des gemeinderatsmitglieds bernhard Lanzinger zur
einfuḧrung eines Vergabemodells fur̈ energiesparer im bauge-
biet thenner-See-Straße

7. abberufung eines Verbandsrates der Schulverbandsversamm-
lung des mittelschulverbandes Wartenberg

8. bekanntgabe von beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren geheimhaltungsgrund entfallen ist

9. bericht aus den ausschus̈sen und aus Sitzungen von gemein-
schaften und institutionen, deren mitglied die gemeinde ist

10. genehmigung der niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung
vom 03.11.2020

11. bekanntgaben und anfragen
anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 27.11.2020
Josef Straßer, erster bur̈germeister

Markt Wartenberg
S A T Z U N G

über die Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplans
„Gewerbegebiet Thenn, 6. Änderung“

aufgrund der §§ 14 abs. 1 und 16 abs. 1 baugb in Verbindung mit
art. 23 der gemeindeordnung für den Freistaat bayern – jeweils in
der zum zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - er-
lässt der markt Wartenberg folgende Veränderungssperre als Sat-
zung:

§ 1 Zu sichernde Planung
Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner Sitzung am 03. mai
2017 beschlossen, für das in § 2 bezeichnete gebiet im Ortsteil
thenn den bebauungsplan „gewerbegebiet thenn“ zu ändern. zur
Sicherung der Planung für dieses gebiet wird die Veränderungs-
sperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre
(1)Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden

Flurstücke der gemarkung auerbach: 
1125/0, 1126, 1126/5, 1126/6, 1126/14, 1126/15, 1126/16,
1126/17, 1126/18, 1126/19, 1126/20, 1126/21, 1126/24,
1126/25, 1126/26, 1126/27, 1126/28, 1126/29, 1126/31,
1126/32, 1126/331126/35, 1126/36, 1126/37, 1126/38,
1126/39, 1126/41, 1126/42, 1126/43, 1126/44, 1126/45,
1126/46

(2)Für den räumlichen geltungsbereich der Veränderungssperre ist
der Lageplan in anlage 1 dieser Satzung maßgebend. Der gel-
tungsbereich ist mit einer schwarzen gestrichelten Linie gekenn-
zeichnet.

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre
(1)in dem von der Veränderungssperre betroffenen gebiet dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 baugb nicht durchgeführt und bau-

liche anlagen nicht beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des §
29 baugb sind:   
a) Vorhaben, die die errichtung, Änderung oder nutzungsände-
rung von baulichen anlagen zum inhalt haben, und
b) aufschüttungen und abgrabungen größeren umfangs sowie
ausschachtungen, ablagerungen einschließlich Lagerstätten;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von
grundstücken und baulichen anlagen, deren Veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden.



(2)Wenn überwiegende öffentliche belange nicht entgegenstehen,
kann von der Veränderungssperre eine ausnahme zugelassen
werden. Die entscheidung hierüber trifft die baugenehmigungs-
behörde im einvernehmen mit der gemeinde.

(3)Vorhaben, die vor dem inkrafttreten der Veränderungssperre
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die
gemeinde nach maßgabe des bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren ausführung vor dem inkrafttreten der
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
Die Veränderungssperre tritt am tag der bekanntmachung im mit-
teilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg und ihrer
mitgliedsgemeinden in Kraft. Sie tritt nach ablauf von zwei Jahren,
vom tag der bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. auf die zwei-
jahresfrist ist der seit der zustellung der ersten zurückstellung eines
baugesuchs nach § 15 baugb abgelaufene zeitraum anzurechnen.
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und
soweit der bebauungsplan für das in § 2 genannte gebiet rechts-
verbindlich wird.

markt Wartenberg
Wartenberg, den 25.11.2020
Christian Pröbst, erster bürgermeister

Benutzungssatzung
fur̈ die Gemeindebibliothek des Marktes Wartenberg

(Bibliothekssatzung)
Vom 24.11.2020

aufgrund von art. 23 Satz 1, art. 24 abs. 1 nr. 1 der gemeindeord-
nung fur̈ den Freistaat bayern (gemeindeordnung - gO) in der Fas-
sung der bekanntmachung vom 22. august 1998 (gVbl. S. 796,
bayrS 2020-1-1-i), die zuletzt durch § 3 des gesetzes vom 24. Juli
2020 (gVbl. S. 350) geändert worden ist, erlässt der markt Warten-
berg folgende Satzung:
inhaltsverzeichnis
§ 1 allgemeines
§ 2 anmeldung und benutzerausweis
§ 3 benutzerausweise
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 ausleihe, Verlängerung, Vormerkung
§ 6 Leihverkehr
§ 7 behandlung der entliehenen medien, medienersatz, haftung,
haftungsausschluss
§ 8 Versäumnisgebuḧr, mahnung, einziehung
§ 9 hausordnung
§ 10 Weisungs- und ausschlussrecht
§ 11 internet-nutzung
§ 12 inkrafttreten

§ 1 Allgemeines
(1)Die bibliothek ist eine öffentliche einrichtung des marktes War-

tenberg.
(2)1Sie dient jedermann zur allgemeinen, schulischen und berufli-

chen information und bildung sowie zu Freizeitzwecken. 2Sie hat
die aufgabe, der bevölkerung durch bereitstellung und erschlie-
ßung von medien und informationsträgern aller art die teil-
nahme am kulturellen, politischen und wissenschaftlichen Leben
zu ermöglichen.

(3)Die bibliothek steht jedermann offen.
(4)1Sie hat unter beachtung des urheberrechts und sonstiger

rechte aller art die aufgabe, ihre bestände in den räumen der
bibliothek zur benutzung bereitzustellen, die bestände zur be-
nutzung außerhalb der bibliothek auszuleihen. 2Sie erteilt
auskun̈fte aller art aus ihren beständen und anderen informati-
onsquellen und vermittelt nach möglichkeit auch medien und
informationen anderer gemeinnuẗziger einrichtungen.

(5)Sie unterstuẗzt im rahmen ihrer möglichkeiten insbesondere die
örtlichen träger und Förderer der Kultur, bildung und die sozialen
einrichtungen bei der erful̈lung ihrer aufgaben und beteiligt sich

mit eigenen Veranstaltungen am kulturellen Leben der ge-
meinde.

§ 2 Anmeldung und Benutzerausweis
(1)1Der/die benutzer/in meldet sich persönlich unter Vorlage eines

gul̈tigen ausweises an. Dabei werden seine/ihre angaben unter
beachtung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmun-
gen elektronisch gespeichert. 2Der/die benutzer/in erkennt die
benutzungsordnung mittels seiner/ihrer anmeldung durch ei-
genhändige unterschrift an und gibt mit seiner/ihrer unterschrift
die zustimmung zur elektronischen Speicherung seiner/ihrer an-
gaben zur Person.

(2)bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 15. Lebens-
jahr ist die schriftliche erlaubnis einer erziehungsberechtigten
Person zur nutzung der bibliothek erforderlich.

(3)nach der anmeldung erhält die benutzungsberechtigte Person
einen benutzerausweis, der nicht ub̈ertragbar ist und eigentum
der bibliothek bleibt. zur entleihung von medien der bibliothek
ist der benutzerausweis vorzulegen. Der Verlust des benutzer-
ausweises ist der bibliothek unverzug̈lich anzuzeigen. Fur̈ Scha-
den, der durch missbrauch des benutzerausweises entsteht,
haftet benutzungsberechtigte Person bzw. der/die gesetzliche/r
Vertreter/in.

(4)Jede benutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, der biblio-
thek namens- und anschriftenänderungen unverzug̈lich mitzu-
teilen.

(5)Fur̈ den ersatz eines abhanden gekommenen oder beschädigten
benutzerausweises wird eine gebuḧr erhoben.

(6)Der benutzerausweis ist zuruc̈kzugeben, wenn die bibliothek es
verlangt, wenn die Voraussetzungen fur̈ die benutzung nicht
mehr gegeben sind oder wenn die benutzung der bibliothek
nicht mehr beabsichtigt ist.

(7)Dienststellen, juristische Personen, institutionen und Firmen
melden sich durch schriftlichen antrag eines Vertretungsberech-
tigten an.

§ 3 Benutzerausweise
(1)ausgegeben werden folgende benutzerausweisarten:

- Kinderausweise
- ausweise f. Schul̈er*innen, auszubildende und Student*innen
- Seniorenausweise
- erwachsenenausweise
- ausweise fur̈ kurzfristige benutzer*innen
- Familienausweise
- Kindertageseinrichtungen und Schulen

(2)Der Kinderausweis berechtigt zur entleihe von medien, die fur̈
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre geeignet sind. er wird an Kin-
der und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ausge-
geben.

(3)Der ausweis fur̈ Schul̈er*innen, auszubildende und Studenten
wird – bei Vorlage eines entsprechenden nachweises – bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres ausgegeben.

(4)Der Seniorenausweis wird an Senioren*innen ab dem 65. Le-
bensjahr oder Personen, die einen entsprechenden berechti-
gungsnachweis erbringen, ausgegeben.

(5)Der erwachsenenausweis wird an erwachsene zwischen dem
vollendeten 18. und 65. Lebensjahr ausgegeben.

(6)Der ausweis fur̈ kurzfristige benutzer*innen wird fur̈ einen be-
nutzungszeitraum bis maximal 3 monaten ausgegeben.

(6)Der Familienausweis gilt fur̈ Lebenspartner bzw. eltern und Kin-
der, die einen gemeinsamen Wohnsitz nachweisen.

§ 4 Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der bibliothek werden durch aushang und Ver-
öffentlichung im mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg bekannt gemacht.

§ 5 Ausleihe, Verlängerung, Vormerkung
(1)bibliotheksmedien können zur benutzung außerhalb der biblio-

thek gegen Vorlage des benutzungsausweises ausgeliehen wer-
den. Die bibliothek ist berechtigt, die anzahl der von einer
benutzungsberechtigten Person gleichzeitig entliehenen medien
zu begrenzen und die nutzung bestimmter Werke auf die biblio-
theksräume zu beschränken.



(2)1Die Leihfrist beträgt fur̈
- buc̈her und hörbuc̈her 4 Wochen,
- zeitschrifteneinzelhefte 14 tage,
- tonträger, digitale medien und Spiele 14 tage,
- Filme 7 tage.
2Sind medien vorbestellt, kann ihre Leihfrist verkur̈zt werden.
Fur̈ neue medien und geräte (z.b. abspielgeräte) können kur̈zere
Leihfristen bestimmt werden.

(3)1medien, die zum informationsbestand gehören oder aus ande-
ren grun̈den nur in der bibliothek genutzt werden sollen, können
dauerhaft oder vorub̈ergehend von der ausleihe ausgeschlossen
werden. 2Fur̈ einzelne medienarten können besondere bestim-
mungen festgelegt werden.

(4)gesetzlich vorgeschriebene altersangaben, z.b. fur̈ Spielfilme
und Computerspiele sind auch fur̈ die ausleihe in der bibliothek
verbindlich.

(5)eine Verlängerung der Leihfrist kann auf antrag zweimal erfol-
gen, sofern keine Vorbestellung vorliegt. Der Verlängerungsan-
trag ist vor ablauf der Leihfrist schriftlich, telefonisch, online oder
persönlich vorzunehmen.

(6)1ausgeliehene medien können gegen gebuḧr vorbestellt wer-
den. benutzungsberechtigte Personen werden benachrichtigt,
sobald das vorbestellte medium zur abholung bereitliegt. 2Wird
ein vorbestelltes medium innerhalb der bereitstellungsfrist von
8 Kalendertagen nicht abgeholt, kann die bibliothek anderweitig
darub̈er verfug̈en. 3Die gebuḧr wird von der abholung unabhän-
gig erhoben. 4bei mehreren Vorbestellungen entscheidet die rei-
henfolge der bestellung. 5Vorbestellungen können in einzelnen
Fällen zahlenmäßig beschränkt oder verweigert werden.

(7)Die Weitergabe von aus der bibliothek entliehenen medien an
Dritte ist nicht gestattet.

(8)Jede benutzungsberechtigte Person verpflichtet sich, die fur̈ die
verschiedenen medien geltenden bestimmungen des urheber-
rechtsgesetzes zu beachten.

(9)ist die benutzungsberechtigte Person mit der ruc̈kgabe entlie-
hener medien in Verzug oder hat sie geschuldete gebuḧren nicht
entrichtet, kann ihr die weitere ausleihe verweigert werden.

§ 6 Leihverkehr
(1)buc̈her, die nicht im bestand der bibliothek vorhanden sind, kön-

nen gegen eine gebuḧr ub̈er den Leihverkehr nach den hierfur̈
geltenden richtlinien beschafft werden.

(2)1im bestand der bibliothek nicht vorhandene buc̈her und zeit-
schriftenaufsätze können ub̈er den bayerischen Leihverkehr nach
den hierfur̈ geltenden bestimmungen aus anderen bibliotheken
beschafft werden. 2Die benutzungsbestimmungen der entsen-
denden bibliothek gelten in diesem Fall zusätzlich.

(3)1bei der besorgung von titeln und Kopien im Leihverkehr wird
die benutzungsberechtigte Person benachrichtigt, wenn die be-
stellte Literatur eingetroffen ist. 2nicht abgeholte Sendungen
werden nach einer bereitstellungsfrist von 8 tagen an die lie-
fernde auswärtige bibliothek zuruc̈kgeschickt, gelieferte Kopien
werden vernichtet. 3Die durch seine Leihverkehrsbestellung ent-
standenen gebuḧren sind von der benutzungsberechtigten Per-
son auch dann zu entrichten, wenn sie bestellte und richtig
gelieferte Sendungen trotz benachrichtigung nicht abholt.

(4)Fur̈ die benutzung der im Leihverkehr beschafften Werke gelten
die besonderen auflagen der liefernden auswärtigen bibliothek,
im Übrigen die bestimmungen dieser benutzungsordnung.

§ 7 Behandlung der entliehenen Medien, Medienersatz, 
Haftung, Haftungsausschluss

(1)1Die benutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, entliehene
medien sorgfältig zu behandeln und sie vor Veränderung, be-
schmutzung und beschädigung zu bewahren. 2eintragungen, un-
terstreichungen und eigenreparaturen u. ä. sind untersagt und
gelten als schadenersatzpflichtige beschädigung. 3Die benut-
zungsberechtigte Person hat den zustand der ihr ub̈ergebenen
medien nach möglichkeit zu ub̈erpruf̈en und auf etwaige mängel
hinzuweisen. 4erfolgt keine beanstandung, wird davon ausgegan-
gen, dass sie das medium in einwandfreiem zustand erhalten
hat.

(2)Der Verlust entliehener medien ist der bibliothek unverzug̈lich
anzuzeigen.

(3)1Fur̈ den Verlust oder die beschädigung von eigentum der biblio-
thek während der benutzung sowie fur̈ Schäden, die aus dem
Verlust oder dem missbrauch des benutzerausweises durch
Dritte entstehen, hat die benutzungsberechtigte Person vollen
ersatz zu leisten, auch wenn sie kein Verschulden trifft. 2art und
höhe der ersatzleistung bestimmt die bibliothek nach pflichtge-
mäßem ermessen.

(4)entliehene tonträger, DVDs und digitale medien dur̈fen nur auf
handelsub̈lichen und funktionssicheren geräten abgespielt wer-
den.

(5)Die bibliothek haftet nicht fur̈ etwaige Schäden, die durch von
ihr ausgeliehene medien entstanden sind.

(6)1Die bibliothek haftet nicht fur̈ Schäden, die durch die nutzung
der Computer und Programme an Dateien und Datenträgern des
benutzers und Dritter entstehen. 2insbesondere haftet die biblio-
thek nicht fur̈ Schäden an hard- und Software sowie Daten durch
fehlerhafte Programme und Computerviren. 3Kopieren der Soft-
ware ist verboten, sofern es nicht ausdruc̈klich gestattet ist,
ebenso eine Weitergabe an Dritte.

(7)1tonträger, DVDs und digitale medien dur̈fen nur zu privaten
zwecken genutzt werden. 2Die benutzungsberechtigte Person ist
fur̈ die beachtung der gesetzlichen bestimmungen des urheber-
rechts verantwortlich.

§ 8 Versäumnisgebuḧr, Mahnung, Einziehung
(1)1Fur̈ die medien, die nach ablauf der Leihfrist nicht zuruc̈kgege-

ben werden, ist eine Versäumnisgebuḧr zu entrichten. 2einer
schriftlichen aufforderung hierzu bedarf es nicht.

(2)Sieben tage nach ablauf der Leihfrist erfolgt eine erste gebuḧren-
pflichtige mahnung, nach weiteren sieben tagen eine zweite
gebuḧrenpflichtige mahnung und wieder nach sieben tagen eine
dritte gebuḧrenpflichtige mahnung.

(3)medien, die die benutzungsberechtigte Person nach ablauf der
ausleihfrist und des mahnverfahrens (§ 8 abs. 2) nicht zuruc̈kge-
geben hat, werden in rechnung gestellt bzw. auf dem rechtsweg
eingezogen.

§ 9 Hausordnung
(1)1mit seiner anmeldung erkennt jede benutzungsberechtigte Per-

son die hausordnung der bibliothek (anlage 2) an. 2Den anord-
nungen des Personals der bibliothek ist Folge zu leisten. 3Das
Personal der bibliothek ist berechtigt, benutzer*innen, die den
geordneten betrieb in der bibliothek stören, aus den räumen zu
verweisen.

(2)Jede benutzungsberechtigte Person hat sich so zu verhalten, dass
andere benutzer*innen nicht gestört oder in der benutzung der
bibliothek beeinträchtigt werden.

(3)bei beschädigung ist voller ersatz der Wiederherstellungskosten
zu leisten.

(4)Fur̈ die nutzung der Computer oder sonstiger geräte können
vom Personal der bibliothek maximale benutzungszeiten festge-
setzt werden.

§ 10 Weisungs- und Ausschlussrecht
(1)Das Personal der bibliothek ist berechtigt, der benutzungsbe-

rechtigten Person Weisungen zu erteilen.
(2)Personen, die schwerwiegend oder wiederholt gegen die bestim-

mungen dieser benutzungsordnung oder der hausordnung ver-
stoßen, können von der benutzung der bibliothek vorub̈ergehend,
dauernd oder teilweise ausgeschlossen werden.

(3)Wenn die benutzungsberechtigte Person der aufforderung zur
ruc̈kgabe entliehener medien nicht nachkommt oder geschul-
dete gebuḧren nicht entrichtet, ist die bibliothek berechtigt, die
ausleihe weiterer medien an sie einzustellen und zu diesem
zweck das benutzerkonto zu sperren.

§ 11 Internet-Nutzung
(1)Die gemeindebibliothek Wartenberg stellt einen öffentlichen in-

ternet-zugang bereit, der entsprechend dem bildungs- und in-
formationsauftrag der bibliothek genutzt werden kann.

(2)zugangsberechtigt sind benutzungsberechtigte Personen ab 16
Jahren, die mit ihrer unterschrift die benutzungsordnung und in-
ternet-regeln anerkannt haben.

(3)Kinder unter 16 Jahren benötigen zusätzlich eine schriftliche ein-
verständniserklärung einer erziehungsberechtigten Person.



(4)Der abruf jugendgefährdeter oder rechtswidriger Dienste, be-
stellungen oder die bewusste manipulation von hard- und Soft-
ware sind untersagt und fuḧren bei zuwiderhandlungen zum
ausschluss von der benutzung.

(5)beim Kopieren oder ausdrucken von texten ist von den benut-
zungsberechtigten Personen unbedingt das urheberrecht zu be-
achten.

(6)1Die bibliothek ist nicht verantwortlich fur̈ die inhalte, die
Verfug̈barkeit und die Qualität von angeboten Dritter. 2um dem
Jugendschutz rechnung zu tragen, wird eine Filtersoftware ein-
gesetzt.

(7)haftungsausschluss der bibliothek gegenub̈er internet-Dienst-
leistern:
Die bibliothek haftet nicht fur̈ Folgen von Verletzungen des ur-
heberrechts durch benutzer der eDV-arbeitsplätze und von Ver-
tragsverpflichtungen zwischen benutzern und internet-
Dienstleistern.

(8)haftungsausschluss der bibliothek gegenub̈er dem benutzer:
Die bibliothek haftet nicht
- fur̈ Schäden, die einer benutzungsberechtigten Person aufgrund
von fehlerhaften inhalten der von ihr benutzten medien entstehen,
- fur̈ Schäden, die einer benutzungsberechtigten Person durch
die nutzung der bibliotheksarbeitsplätze und der dort angebo-
tenen medien an Daten oder medienträgern entstehen,
- fur̈ Schäden, die einer benutzungsberechtigten Person durch
Datenmissbrauch Dritter aufgrund des unzureichenden Daten-
schutzes im internet entstehen.

(9)gewährleistungsausschluss der bibliothek gegenub̈er der benut-
zungsberechtigten Person:
Die bibliothek schließt gewährleistungen aus, die sich auf die
Funktionsfähigkeit der von ihr bereitgestellten hard- und Soft-
ware und die Verfug̈barkeit der von ihr an diesen arbeitsplätzen
zugänglichen informationen und medien beziehen.

(10) beachtung strafrechtlicher Vorschriften:
Die benutzungsberechtigte Person verpflichtet sich, die gesetz-
lichen regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes zu be-
achten und an den eDV-arbeitsplätzen gesetzeswidrige
informationen weder zu nutzen noch zu verbreiten, keine Da-
teien und Programme der bibliothek oder Dritter zu manipu-
lieren sowie keine geschuẗzten Daten zu nutzen.

(11) benutzerhaftung:
Die benutzungsberechtigte Person verpflichtet sich, die Kosten
fur̈ die beseitigung von Schäden, die durch ihre benutzung an
den geräten und medien der bibliothek entstehen, zu ub̈er-
nehmen und bei Weitergabe seiner zugangsberechtigung an
Dritte alle dadurch entstehenden Schadenskosten zu ub̈erneh-
men.

(12) technische nutzungseinschränkungen:
es ist nicht gestattet, Änderungen in den arbeitsplatz- und
netzkonfigurationen durchzufuḧren, technische Störungen
selbständig zu beheben, Programme von mitgebrachten Daten-
trägern oder aus dem netz an den arbeitsplätzen zu installieren
sowie eigene Datenträger ohne zustimmung des bibliothekper-
sonals an den geräten zu nutzen.

(13) Organisatorische nutzungsregelungen:
Die benutzung der eDV-arbeitsplätze erfordert eine benut-
zungsberechtigung bzw. einen entsprechenden benutzungsaus-
weis sowie die beachtung zeitlicher und programmbezogener
nutzungsbeschränkungen an den einzelnen arbeitsplätzen.

§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 16.05.2011 außer Kraft.

Wartenberg, 24.11.2020
markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, erster bur̈germeister

Anlage 1 Datenschutz
(zur Satzung ub̈er die benutzung der gemeindebibliothek Warten-
berg)
Datenschutz
Die gemeindebibliothek Wartenberg ist eine einrichtung des mark-

tes Wartenberg und unterliegt daher den Datenschutzbestimmun-
gen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (eu-DSgVO),
sowie ergänzend dem bundesdatenschutzgesetz (bDSg) und dem
Landesdatenschutzgesetz bayern (bayDSg).
in dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie ub̈er die Verar-
beitung personenbezogener Daten in der gemeindebibliothek. Wir
verpflichten uns, die Privatsphäre der besucher zu schuẗzen und
personenbezogene Daten nach maßgabe der DSgVO zu behandeln
und zu verwenden.
Verantwortliche Stelle
Die verantwortliche Stelle fur̈ die Datenverarbeitung ist:
markt Wartenberg gemeindebuc̈herei medienzentrum
marktplatz 10, 85456 Wartenberg, tel. 08762/726246
buecherei@wartenberg.de

Verantwortlicher:
markt Wartenberg
marktplatz 8, 85456 Wartenberg, tel. 08762/7309-0
email: info@wartenberg.de

beauftragte oder beauftragter fur̈ den Datenschutz gem. art. 37
DSgVO:
Secure Consult gmbh
Postfach 1225, 86522 Schrobenhausen, tel. 08252/9094110
email: dsb.vgwartenberg@secure-consult.com

Wofur̈ nutzen wir ihre Daten?
ihre Daten benötigen wir fur̈ die abwicklung der ausleihe und
ruc̈kgabe von medien, fur̈ die Kontaktaufnahme (z.b. um Sie zu in-
formieren, wenn ein vorgemerktes medium zur Verfug̈ung steht, so
Sie das wun̈schen). Die rechtliche grundlage bilden art. 6 abs. 1
buchstabe a) und b) DSgVO. es handelt sich um vorvertragliche
maßnahmen, die Daten dienen der Wahrung berechtigter interes-
sen der buc̈herei (ordnungsgemäße medienausleihe) und Sie willi-
gen in die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ein,
indem Sie den antrag auf einen benutzerausweis ausful̈len und mit
ihrer unterschrift bestätigen.
Welche Daten werden erfasst?
erfasst werden
- Vor- und zuname
- Straße, PLz/ Wohnort
- geburtsdatum
- unterschrift, zustimmung zu benutzungsordnung und Datener-

fassung, Kontaktdaten von
- erziehungsberechtigten bei minderjährigen
- unterschrift, zustimmung zu benutzungsordnung und Datener-

fassung von erziehungsberechtigten
- geschlecht 
- entliehene medien, Vormerkungen, ausstehende gebuḧren

Optional werden erfasst
- telefonnummern (fur̈ benachrichtigungen und Klärung bei Verlust

oder beschädigung)
- e-mail-adresse (fur̈ benachrichtigungen)
- in den Schulbibliotheken oder bei Kooperationen mit Schulen zu-

sätzlich Schule, Klasse und Klassenleitung

Diese Daten werden ausschließlich fur̈ die zwecke der bibliothek
(ausleihe, mahnungen; information ub̈er Vormerkungen, auslau-
fende Leihfristen oder statistische zwecke zur Steuerung des be-
standsaufbaus) verwendet. Falls Sie sich zur Onleihe und anderen
digitalen angeboten wie munzinger, brockhaus, tigerbooks anmel-
den oder den WebOPaC nutzen möchten, ist dazu ggf. die Weiter-
gabe von Daten an die Dienstleister nötig (s.u.) (nummer des
bibliotheksausweises, Passwort, ggf. email-adresse, Website-Daten,
z.b. Cookies, iPadressen).

WebOPaC
unsere buc̈herei betreibt einen WebOPaC im internet. es besteht
die möglichkeit, dass ihr benutzerkonto fur̈ diesen Service freige-
schaltet wird und Sie ihr Konto online einsehen können, um z.b. ein
medium zu verlängern. Dazu mus̈sen folgende Daten an den betrei-
ber des WebOPaC weitergegeben werden:
- informationen ub̈er den browsertyp und die verwendete Version
- Das betriebssystem des nutzers



- Die iP-adresse des nutzers
- Datum und uhrzeit des zugriffs
- Websites, von denen das System des nutzers auf unsere internet-

seite gelangt
- Websites, die vom System des nutzers ub̈er unsere Website auf-

gerufen werden
- eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personen-

bezogenen Daten des nutzers findet nicht statt.
bei jedem aufruf der internetseite des WebOPaC erfasst das System
unter umständen automatisiert Daten und informationen vom
Computersystem des aufrufenden rechners und speichert diese in
den Logfiles. eine dauerhafte Speicherung dieser Daten findet nicht
statt.
betreiber des WebOPaC
datronic it-Systeme gmbh & Co. Kg
geschäftsfuḧrer Otto rud̈inger, marcel rud̈inger
Pröllstr. 22, 86157 augsburg
Wir haben mit dem betreiber des WebOPaC einen Vertrag zur auf-
tragsverarbeitung geschlossen. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz
haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der
Fa. Datronic: herr marcel rud̈inger, info@datronic.de
Was passiert, wenn Sie uns ihre Daten nicht anvertrauen oder deren
nutzung widerrufen?
Wenn Sie uns ihre Daten nicht anvertrauen oder deren nutzung wi-
derrufen, können Sie keine medien mehr ausleihen. Die öffentlichen
internet-PCs können nicht genutzt werden.
Wie lange werden ihre Daten gespeichert?
Wir speichern ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie me-
dien ausleihen oder andere unserer Dienstleistungen nutzen möch-
ten. ihre persönlichen Daten werden fun̈f Jahre nach der letzten
aktivität gelöscht.
Welche rechte haben Sie, was ihre bei uns gespeicherten Daten be-
trifft?
Sie haben im rahmen der geltenden gesetzlichen bestimmungen
jederzeit das recht auf unentgeltliche auskunft ub̈er ihre gespei-
cherten personenbezogenen Daten, deren herkunft und empfänger
und den zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein recht auf be-
richtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenden Sie sich
dazu bitte an den Verantwortlichen, dessen Kontaktdaten Sie oben
auf dieser Seite finden.
hierzu sowie zu weiteren Fragen zum thema Datenschutz können
Sie sich jederzeit unter der oben angegebenen adresse an uns wen-
den. außerdem haben Sie ein beschwerderecht bei der zuständigen
aufsichtsbehörde, wenn Sie den eindruck haben, das der Websei-
tenbetreiber sich nicht an die Datenschutzbestimmungen hält.
Fur̈ die Datenschutzaufsicht ist nach art. 51 DSgVO der Landesbe-
auftragte fur̈ den Datenschutz und die informationsfreiheit in bay-
ern zuständig.
Prof. Dr. thomas Petri,
Wagmul̈lerstr. 18, 80538 mun̈chen, tel. 089-212672-0
poststelle@datenschutz-bayern.de
Widerruf ihrer einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit ihrer ausdruc̈klichen
einwilligung möglich (vgl. art. 7 DSgVO). Sie können eine bereits er-
teilte einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose
mitteilung per email an uns. Die rechtmäßigkeit der bis zum Wider-
ruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberuḧrt.
recht auf Datenub̈ertragbarkeit
Sie haben das recht, Daten, die wir auf grundlage ihrer einwilligung
oder in erful̈lung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich
oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren For-
mat aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies
nur, soweit es technisch möglich ist.

Anlage 2 Hausordnung
(zur Satzung ub̈er die benutzung der gemeindebibliothek Warten-
berg)

Hausordnung
herzlich willkommen in der gemeindebibliothek Wartenberg.
Wir möchten, dass Sie sich als besucher/in bei uns wohl fuḧlen. Des-
wegen bitten wir Sie um ruc̈ksichtsvolles Verhalten im gemeinsa-
men miteinander.

Die folgenden regeln sind einzuhalten:
1. Jede/r besucher/-in hat sich so zu verhalten, wie es der Funktion

einer bibliothek als kulturelle einrichtung entspricht. insbeson-
dere sind laute unterhaltungen sowie Störungen des biblio-
theksbetriebs und belästigungen anderer Personen untersagt.

2. rauchen, Lagern, Schlafen und Lärmen sind in den räumen der
gemeindebibliothek verboten.

3. Der Verzehr von Speisen und getränken, die Spuren und Verun-
reinigungen hinterlassen können, ist nicht gestattet.

4. haustiere (mit ausnahme von assistenzhunden) sind in den
räumen der bibliothek nicht erlaubt.

5. Der aushang von Plakaten, das auslegen von Druckmaterialien,
das Verteilen von Flugblättern sowie bild- und tonaufnahmen
bedur̈fen der vorherigen genehmigung durch die bibliotheks-
leitung. befragungen, unterschriftensammlungen oder Werbe-
aktionen sind grundsätzlich nicht möglich.

6. Die medien und einrichtungen der bibliothek sind im interesse
aller nutzer schonend zu behandeln. bitte haben Sie Verständ-
nis, dass eine beschädigung und Verunreinigung nicht ohne Fol-
gen bleiben kann und Sie fur̈ einen evtl. Schaden aufkommen
mus̈sen.

7. Fundsachen sind dem Personal der gemeindebibliothek auszu-
händigen. Sie werden an das Fundbur̈o des marktes Wartenberg
weitergeleitet.

8. Die benutzung mobiler geräte darf niemanden stören oder be-
hindern.

9. Die nutzung von Skateboards, rollern etc. ist in den bibliotheks-
räumen nicht erlaubt.

10. unsere mitarbeiter/-innen können jederzeit das hausrecht
ausub̈en.

Personen, die gegen die bestimmungen der hausordnung verstoßen
oder den anweisungen des bibliothekspersonals nicht folgen, kön-
nen zeitweise oder ganz von der bibliotheksbenutzung ausgeschlos-
sen werden.
Wir unterstuẗzen Sie gern, wenn Sie hilfe benötigen und wun̈schen
ihnen einen angenehmen aufenthalt in unserer bibliothek.

ihre gemeindebibliothek Wartenberg
Stand: 26.10.2020

Satzung ub̈er die Erhebung von Gebuḧren fur̈ die Benutzung der
Gemeindebibliothek des Marktes Wartenberg

(Bibliotheksgebuḧrensatzung)
Vom 24.11.2020

aufgrund der art. 2 und 8 abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes
erlässt der markt Wartenberg folgende Satzung:

§ 1 Gebuḧrenplicht
Der markt Wartenberg erhebt fur̈ die benutzung der gemeindebi-
bliothek gebuḧren.

§ 2 Gebuḧrenschuldner
gebuḧrenschuldner sind die benutzer*innen der gemeindebiblio-
thek.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebuḧr
1Die gebuḧrenpflicht fur̈ die benutzungsgebuḧr nach § 4 abs. 1 ent-
steht jährlich mit der erstmaligen inanspruchnahme der einrichtun-
gen der bibliothek. 2Die gebuḧren nach § 4 abs. 2 bis 7 werden
sofort nach ihrer entstehung zur zahlung fällig.

§ 4 Gebuḧrensätze
(1)Die benutzungsgebuḧr beträgt

a) fur̈ Kinderausweise jährlich 5,00 €.
b) fur̈ Schul̈er-, auszubildenden- und Studentenausweise jährlich
5,00 €
c) fur̈ Seniorenausweise jährlich 5,00 €
d) fur̈ erwachsenenausweise jährlich 12,00 €
e) fur̈ Familienausweise / Partnerausweise jährlich 18,00 €
f) fur̈ ausweise fur̈ kurzfristige besucher 4,00 €

(2)Fur̈ die ausstellung eines ersatzausweises wird eine bearbei-
tungsgebuḧr von 3,00 € erhoben.

(3)Die gebuḧr fur̈ die Vorbestellung eines mediums beträgt 0,50 €.
(4)Die Versäumnisgebuḧren nach ablauf der Leihfrist beträgt fur̈



alle medien pro angefangenen Woche 0,50 €.
(5)Die mahngebuḧren (§ 8 abs. 3 der benutzungssatzung fur̈ die

gemeindebibliothek Wartenberg) beträgt zusätzlich zur Ver-
säumnisgebuḧr nach absatz 5
a) fur̈ die erste mahnung 2,00 €.
b) fur̈ die zweite mahnung 5,00 €.
c) fur̈ die dritte mahnung 10,00 €.

(6)bei medienersatz nach nichtruc̈kgabe von medien wird zusätz-
lich zu den gebuḧren nach den vorhergegangenen absätzen eine
gebuḧr in höhe von 3,00 € erhoben.

(7)bei ausleihungen im rahmen der Fernleihe ist eine gebuḧr von
3,00 € inklusive Porto zu entrichten.

(8)Das Drucken von internetseiten kostet pro Druckseite 0,10 €. Der
gleiche betrag wird fur̈ die Fertigung von Fotokopien erhoben.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 12.12.2014 außer Kraft.

Wartenberg, 24.11.2020
markt Wartenberg
gez. Christian Pröbst, erster bur̈germeister

Medienzentrum muss schließen – Aber Medien bestellen soll mög-
lich bleiben

Leider muss das medienzentrum aufgrund von Corona ab 1. Dezem-
ber schließen. 
Wir wollen aber weiter für unsere Kunden da sein. Wenn es die bay-
rischen Coronaregeln erlauben,  werden wir ihnen die möglichkeit
bieten, per mail oder telefonisch medientüten mit ihren Wunsch-
medien zu bestellen. Schreiben sie uns ihre Wünsche, entweder
spezielle buchtitel oder ob sie medien für ein bestimmtes alter oder
zu einem bestimmten thema benötigen. auch Krimi-, hörbuch-,
oder autorentüten können von uns zusammengestellt werden.
Wir stellen ihnen eine tüte mit den gewünschten medien zusam-
men und diese können sie dann zu einem festen termin bei uns im
Vorraum der bibliothek abholen. Die rückgabe der medien geht
über den rückgabekasten. um Wunschtüten zu bestellen schreiben
sie uns eine e-mail an: buecherei@buecherei-wartenberg.de oder
rufen sie uns von Dienstag bis Freitag von 15:30 bis 17:30 uhr an
unter tel. 08762/726264. Wir freuen uns auf ihre bestellungen.

ihr team des medienzentrums

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 8.12. 
Langenpreising 2 Dienstag, 8.12.
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

berglern,                                                                 Donnerstag, 10.12.
Langenpreising 1,                                                        mittwoch, 9.12.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                  Donnerstag, 10.12.  
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg b                                                        Donnerstag, 10.12.

Gemeinde Berglern
Absage Nikolausfeier

Die Schützengesellschaft almenrausch berglern e.V. sagt die für den
05.12.2020 geplante nikolausfeier coronabedingt ab.
Wir wünschen allen mitgliedern eine schöne adventszeit, auch
wenn es in diesem Jahr anders sein wird.
Die Vorstandschaft

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 3.12. hl. Franz Xaver, Ordenspriester
15:00 niederlern: gebetstreffen
Fr. 4.12. Sel. adolf Kolping, hl. barbara u. hl. Johannes v. Damaskus
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
So. 6.12. 2. advent
10:00 Familiengottesdienst
Di. 8.12. hochfest der ohne erbsünde empfangenen Jungfrau und

gottesmutter maria
7:00 niederlern: rorate

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 2.12. hl. Luzius, bischof, märtyrer
18:00 messfeier, amt f. † elt. v. erwin u. Franz moser, f. † ehefr. u.

mutter v. erwin moser m. Kindern u. f. † ehem. u. † angeh.
v. renate Danner

Fr. 4.12. Sel. adolf Kolping, hl. barbara u. hl. Johannes v. Damaskus
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 anbetung - gebetstag der Pfarrei
Sa. 5.12. hl. anno, bischof
16:00 euChariStieFeier, amt f. † ehem. anton, Schwiegerelt. u.

tante maria v. resi haslacher, f. † betty maidl u. binder Oma
v. Fam. haslacher, f. † ehefr. u. mutter maria neumeier v.
martin neumeier m. Kindern, f. † elt., Schwiegerelt. u. Verw.
v. Fam. neumeier u. Pfeiffer, f. † ehem. v. maria Finkenzeller
m. Kindern, f. † elt. u. Schwiegerelt., Schwager u. Verw. v.
maria Finkenzeller, f. † elt., Schwiegerelt., bruder u. Verw. v.
martin bergmeier, f. † Vater, Schwiegerelt., großelt., Onkeln
u. tanten u. Verw. v. Fam. Lorenz holzner, f. † ehem., elt.,
Schwiegerelt., großelt., bds. geschw. u. Verw. v. anna holz-
ner, f. † adoptivelt. georg u. therese zehetmeier deren elt.
u. geschw. v. anna holzner u. f. † Vater Lorenz holzner, gro-
ßelt., Schwiegervater, Onkeln u. tanten u. Verw. v. therese
Skordou

So. 6.12. 2. advent
8:30 euChariStieFeier, amt f. † elt. v. marianne Deutinger, f. †

ehem zum Jahrestag, elt., brüder u. Schwester v. Karola heim,
f. † Josef u. maria Furtner v. d. Kindern u. enkeln u. f. † elt.,
großelt. u. Schwester v. georg Kammerer

8:30 zustorf: euChariStieFeier, amt f. † mutter, deren elt. u.
Verw. v. gertraud heislmeier, f. † elt. u. großelt. v. Fam. Fi-
scher u. rothbauer, f. † Josef Wagensonner v. Johann Wagen-
sonner u. f. † anna u. Josef emmersberger v. Fam. Sellmaier

Mi. 9.12. hl. Johannes Didacus (Juan Diego Cuauhtlatoatzin), mystiker
7:00 roratemesse 

Markt Wartenberg
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 3.12. hl. Franz Xaver, Ordenspriester
18:00 euChariStieFeier
Fr. 4.12. Sel. adolf Kolping, hl. barbara u. hl. Johannes v. Damaskus
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
16:00 herz-Jesu-andacht mit aussetzung des allerheiligsten
19:15 auerbach: euChariStieFeier
Sa. 5.12. hl. anno, bischof
18:00 Vorabendmesse
So. 6.12. 2. advent
10:00 Pfarrkirche: Patroziniumsgottesdienst hl. nikolaus
Mo. 7.12. hl. ambrosius, bischof, Kirchenlehrer
18:30 Seniorenzentrum: abendgebet
Mi. 9.12. hl. Johannes Didacus (Juan Diego Cuauhtlatoatzin), mystiker
15:30 Klinik: Kath. gottesdienst
Do. 10.12.
18:00 euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
So. 6.12.
9:00 bis einbruch der Dunkelheit - Offene Kirche

NICHTAMTLICHER TEIL



Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 6.12.
9:00 erlöserkirche, gottesdienst, Oechslen
10:30 erlöserkirche, gottesdienst, Oechslen

neben der einhaltung der hygiene- und abstandsregeln sowie des
teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte Personen
ist vorgeschrieben, dass alle anwesenden eine mund-nasen-maske
tragen.
melden Sie sich bitte möglichst bis Freitag 12 uhr für den gottes-

dienst im Pfarramt telefonisch (tel. 08122/999 80 90) oder per e-
mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. auch spontane gottes-
dienstbesucher sind herzlich willkommen, solange nach dem
Corona-Schutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind.
bitte informieren Sie sich über aktuelle gottesdienste und angebote
auf unserer homepage www.ev-kirche-erding.de. 

 Vollstationäre Pfl ege
 Kurzzeitpfl ege

 Verhinderungspfl ege
 Betreuung bei Demenz

buch.renafan.de

Unsere Pfl egeleistungen:

Seniorenzentrum
BUCH   ERLBACH
08709 412-0

am

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 5.12./6.12., versieht
ZA Gerd Koppelhuber, goldachweg 4, St. Wolfgang, tel. 08085-246

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      4.12.  Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.     5.12.  michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.     6.12.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.   7.12.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.       8.12.   Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.      9.12.   nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   10.12.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    St. bernhard-apotheke, Landshuter Str. 4 1/2, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.
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YOUTUBE: WARTENBERG SINGT Folge 1,2

Baugebiet Langenpreising Thenner-See-Straße

Sie planen den Kauf eines Grundstückes in Langenpreising? 
 
Wir helfen Ihnen den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Pro�tieren Sie  
von attraktiven Förderdarlehen und zinsgünstigen Kfw-Förderprogrammen.  
Ihr Team der Geschäftsstelle Langenpreising freut sich auf Ihre Anfragen. 

 
Lassen Sie sich beraten. Telefon 08122 969-0 
www.rberding.de

„Mia 

san für 

Sie do.“

Manuel Schmidt
Leiter der Geschäftsstelle

Sabrina Fischer 
Bau�nanzierungsspezialistin

Sebastian Scheckenhofer 
Kundenberater

Andreas Kargl 
Bau�nanzierungsspezialist


